
Entgeltordnung der Gemeinde Ratekau
über die Erhebung von Entgelten für das Naturbad Hemmelsdorfer See

Offendorf

Aufgrund der § 27 Abs. 1 S. 2 und § 28 Nr. 13 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBI. Schi.-H. S. 57), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 05.02.2025 (GVOBI. Schl.-H. 2025 Nr. 27) wird nach Beschluss
der Gemeindevertretung vom 10.07.2025 folgende Entgeltordnung erlassen:

Entgelte

Vor der Benutzung des Naturbades und ihrer Einrichtungen ist von den
Nutzungsberechtigten ein Entgelt gemäß der in § 2 dieser Entgeltordnung genannten
Entgeltsätze zu entrichten.

§2
Entgeltsätze

1. für die einmalige Nutzung (Einzelkarten)
Erwachsene 2,00 €
Kinder und Jugendliche 1,00€

2. für die Dauer der Saison (Saisonkarten)
Familienkarte 30,00 €
Erwachsene 20,00 €
Kinder und Jugendliche 10,00 €

3. für Gruppen des Zeltlagers Offendorf kann eine Pauschalierung der Entgelte
vereinbart werden.

Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 15.07.2025 in Kraft. Sie ersetzt die Entgeltordnung vom
15.12.2009, die damit außer Kraft tritt.

, 11.07.202Rat

Thomas Kelter'
Bürgermeister
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